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Das sind Ihre Möglichkeiten!

Die Grundsteuerbescheide sind in vielen Städten und
Gemeinden schon �n die Eigentümer versendet
worden. Ist die Grundsteuer deutlich gestiegen, stellt
sich die Fr�ge:
Was können Sie dagegen t�n?
Ein Widerspr�ch gegen den Grundsteuerbescheid der
Kommune ist innerh�lb eines Mon�ts möglich, �ber
nur zielführend, wenn Fehler im Bescheid vorliegen.
D�her sollten Sie diesen �uf jeden F�ll überprüfen.
Be�chten Sie d�bei:
• Wurde Ihrem Grundsteuerbescheid der

festgesetzte Gr�ndste�ermessbetrag zu Grunde
gelegt, den Ihnen d�s Fin�nz�mt bereits vor
längerer Zeit mitgeteilt h�t? Wenn nicht, legen Sie
Widerspruch ein und geben Sie �ls Grund den
festgestellten Fehler �n.

• Wichtig: Auch bei einem Widerspruch gegen den
Grundsteuerbescheid ist die Grundsteuer zunächst
zu z�hlen!

• Gegen die Höhe der Gr�ndste�er 
der des Hebe-satzes können Sie keinen Widerspruch einlegen.
Wie k
rrigieren Sie Fehler im Gr�ndste�erwertbe-scheid?
Auch wenn nur wenige kommun�le
Grundsteuerbescheide �ngreifb�r sind, wird n�ch

unseren Erkenntnissen trotzdem in vielen Fällen eine
zu hohe Grundsteuer berechnet. Wie d�s?
• Es wurde vom Fin�nz�mt ein falscher Gr�nd-ste�erwert und Grundsteuermessbetr�g

festgesetzt, der sich nun im
Grundbesitz�bg�benbescheid neg�tiv �uswirkt.

• Die gute N�chricht: Auch wenn Sie seinerzeit
keinen Einspruch gegen die entsprechenden
Bescheide des Fin�nz�mts erhoben h�ben,
können Sie jetzt n
ch eine K
rrekt�r erreichen!
Also suchen Sie den Grundsteuerwert- und den
Grundsteuermess-betr�gsbescheid �us der
Schubl�de, die Sie schon vor längerer Zeit n�ch
der Abg�be Ihrer Grundsteuer-
wertfeststellungserklärung vom Fin�nz�mt
erh�lten h�ben.

• Finden Sie bei der Überprüfung Fehler, können Sie
beim Fin�nz�mt einen Antr�g a�ffehlerbeseitigende Wertf
rtschreib�ng stellen.
Im Erfolgsf�ll erh�lten Sie vom Fin�nz�mt neue
Grundsteuerwert- und
Grundsteuermessbetr�gsbescheide – und
�nschlie-ßend von Ihrer Kommune �uch einen
niedrigeren Grundsteuerbescheid. In vielen Fällen
ist �llderings zum N�chweis des Fehlers ein
Gut�chten nötig, d�s Sie selbst bez�hlen müssen.
Weitere Inform�tionen erh�lten Sie in unserem
Sonderr�tgeber FAQ zur Grundsteuer.

Ist die Gr�ndste�er �nz�m�tbar bzw. nichtbezahlbar?
Sowohl der Grundsteuerbescheid der St�dt �ls �uch
die Bescheide des Fin�nz�mts sind eigentlich nicht zu
be�nst�nden, doch liegt im Einzelf�ll eine
unzumutb�re Bel�stung durch die Grundsteuer vor,
können Sie bei Ihrer Kommune einen formlosen
Antr�g stellen. Konkret:
Einen Antrag a�f abweichende Festsetz�ng der
Grundsteuer B �us Billigkeitsgründen (§ 163 Abs. 1

WAS TUN, WENN DIE GRUNDSTEUER GESTIEGEN IST?

?

https://steuerzahler.de/baden-wuerttemberg/presseinbaden-wuerttemberg/news/faq-zur-grundsteuer/?L=0&cHash=5517ae0d7e2ea2a59878300fdc85779f
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S�tz 1 Abg�benordnung) bzw. �uf v
llständigen 
derteilweisen Erlass der Grundsteuer (§ 227 Abg�ben-
ordnung). Antr�gsteller müssen ihren Antr�g
begründen und ihre fin�nzielle Situ�tion d�rlegen.
Erfolgs�ussichten bestehen insbesondere d�nn, wenn
m�n durch die

Z�hlung der geforderten Grundsteuer �uf Grund-
sicherungsnive�u f�llen würde.
Bis zur Mitte des J�hres k�nn der Hebes�tz �uch noch
rückwirkend zum 1. J�nu�r geändert werden! Fr�gen

zu Ihren Möglichkeiten können Sie jederzeit �n die
BdSt-Experten richten.

Tipp: Melden Sie sich für d�s Webin�r mit unserem
BdSt-Experten Dr. Timo K�iser zum Them�
Grundsteuer �m 12.03.2025 um 17 5hr �n. Den
Anmeldelink finden Sie in unserem Newsletter!
Übrigens: Mieterinnen und Mieter z�hlen die
Grundsteuer �nteilig über die
Nebenkosten�brechnung. Sie können �uch von einer
st�rk steigenden Grundsteuer betroffen sein.

NOCH MEHR INFORMATIONEN FÜR SIE!
Der B�nd der Ste�erzahler ist �nabhängig �nd setzt sich für die Entlast�ng der Bürger ein bei Steuern, Gebühren und
Abg�ben und kämpft gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Jedes J�hr werden so Verbesserungen in Höhe von vielen
Millionen Euro erreicht. Als Mitglied sp�ren Sie mehr und erreichen viel. Informieren Sie sich unter www.steuerz�hler.de.
Alle Inform�tionen erh�lten Sie �uch telefonisch und k
stenfrei unter: Tel. 0711-767740 
der E-Mail: info@steuerz�hler-
bw.de.
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